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Die Gedächtnispsychologie des Augenzeugen hat eine Reihe von Bedingungen identifiziert, 
unter denen Zeugenaussagen mit Skepsis betrachtet werden müssen. Als problematisch
erweisen sich in erster Linie automatische, schemagesteuerte Rekonstruktionsprozesse bei
nicht abrufbarem Faktengedächtnis. Auf der anderen Seite kann die Gedächtnisrepräsentation
eines Ereignisses aber auch sehr robust gegenüber verschiedenen Einflussfaktoren sein. Dieser
Artikel stellt Determinanten verzerrter Gedächtnisurteile vor. Ferner werden Methoden der
Diagnose und der Optimierung von Qualität und Umfang einer Zeugenaussage diskutiert.
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Wie zuverlässig ist das Gedächtnis 
des Augenzeugen?
Die Skepsis gegenüber Augenzeugenberichten ist ver-
mutlich so alt wie die Menschheitsgeschichte. Schon
Heraklit (ca. 550 - 480 v. Chr.) sagte: »Die Augen sind
verlässlichere Zeugen als die Ohren«; er wollte damit
zum Ausdruck bringen, dass man die Dinge besser mit
eigenen Augen betrachten solle statt verbalen Berich-
ten anderer Personen zu trauen (vgl. Patrick, 1888, S.
607).1 Nur kurze Zeit später beklagte der griechische
Geschichtsschreiber Thukydides (460 - 396 v. Chr.) wi-
dersprüchliche Darstellungen historischer Ereignisse
durch mehrere Augenzeugen — ein ihm wohlbekann-
ter Sachverhalt, den er auf Voreingenommenheit und
Gedächtnislücken zurückführte (Sporer, 1982, S. 324).
Doch nicht nur in der Philosophie und den Geschichts-
wissenschaften, auch in den Kriminal- und Rechtswis-
senschaften ist eine skeptische Haltung gegenüber Zeu-
genaussagen seit alters her nachweisbar (Undeutsch,
1967, S. 27). Da die Zeugenaussage als Beweismittel je-
doch nicht generell verzichtbar ist, stellt sich zwangsläu-
fig die Frage, unter welchen Bedingungen man ihr den-
noch trauen kann. Diese Frage ist seit 100 Jahren Gegen-
stand psychologischer Forschung. Den Beginn dieser als
»Aussagepsychologie« bekannt gewordenen For-
schungstradition markieren Arbeiten von Alfred Binet
(1900), William Stern (1902, 1903/1904) und Hugo Mün-
sterberg (1908/1981). Diese Arbeiten müssen selbstver-
ständlich vor ihrem historischen Hintergrund betrachtet
werden. Praktisch die gesamte Rechtsgeschichte seit
der Antike war durch Gesetze gekennzeichnet, welche
die Zeugnisfähigkeit an Personenmerkmale knüpfte. Im
Regelfall waren nur männliche Erwachsene als Zeugen
zugelassen; Frauen und Kinder unter 14 Jahren galten als
zeugnisunfähig, weil ihre Glaubwürdigkeit prinzipiell
zweifelhaft sei (zusammenfassend: Kühne, 1997; Sporer,
1997; Undeutsch, 1967). Auch wenn sich die Rechtslage
bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts vielerorts geändert
hatte (Undeutsch, 1967, S. 67), so lag doch der Fokus
des Interesses zu diesem Zeitpunkt immer noch auf der
allgemeinen Glaubwürdigkeit einer Person im Sinne ei-
nes übergreifenden Persönlichkeitsmerkmals der Sorg-
fältigkeit und Wahrheitstreue. Entsprechend dominierte
in den frühen Arbeiten die Frage nach der allgemeinen
Glaubwürdigkeit, wohingegen die Frage nach der spe-
ziellen Glaubwürdigkeit einer konkreten Zeugenaussage
eher in den Hintergrund rückte (Arntzen, 1993; Un-
deutsch, 1967). 
Im Verlauf der letzten 100 Jahre haben sich die
Schwerpunkte verschoben. Nunmehr steht die speziel-
le Glaubwürdigkeit oder — wie man heute sagt — die

Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage im Mittelpunkt
(Greuel et al., 1998; Scholz & Endres, 1995; Scholz &
Greuel, 1992). Diese Schwerpunktverlagerung trägt der
Tatsache Rechnung, dass die im Zeugenbeweis interes-
sierende Frage der Validität von Zeugenaussagen über
die Klärung der Glaubwürdigkeit des Zeugen nicht er-
schöpfend beantwortet werden kann. Glaubwürdig-
keit impliziert nicht automatisch die Wahrheit aller
Aussagen einer Person, und selbstverständlich ist
Glaubwürdigkeit im Sinne eines Persönlichkeitsmerk-
mals auch keine conditio sine qua non für die Wahr-
heit einer bestimmten Aussage.

Die Rolle des Augenzeugengedächtnisses
Bei der Glaubhaftigkeitsbeurteilung müssen verschie-
dene Formen wahrheitswidriger Aussagen unterschie-
den werden. Wie Abbildung 1 illustriert, sind dies zu-
nächst nichtintendierte Falschaussagen auf der einen
Seite und intendierte Falschaussagen, d.h. bewusste
Lügen, auf der anderen Seite (ungesteuerte und ge-
steuerte Verfälschungen, vgl. Rüßmann, 1987; 1997).
Nichtintendierte Falschaussagen können ihre Ursache
entweder in einer verzerrten Wahrnehmung oder in ei-
nem verzerrten Erinnerungsurteil haben, intendierte
Falschaussagen beruhen dagegen auf einer gezielt fal-
schen Wiedergabe des Erinnerten. Eine Zeugenaussage
kann nur dann als glaubhaft gelten, wenn drei Hypo-
thesen zurückgewiesen werden können: die Hypothese
einer Wahrnehmungstäuschung, die Hypothese einer
Gedächtnistäuschung und die Hypothese einer Lüge. 
Wahrnehmungstäuschungen, Gedächtnislücken und
Lügen wurden immer schon als Verfälschungsquellen
von Zeugenaussagen in Betracht gezogen. Die bei
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Fehlerhafte Zeugenaussagen

Nichtintendierte
Falschaussagen
(Irrtümer)

Intendierte
Falschaussagen
(Lügen)

Wahrnehmungs-
verzerrungen

Verzerrungen des
Gedächtnisurteils

Verzerrungen
der Wiedergabe

Er-
eignis

Wahrgenom-
menes Ereignis

Erinnertes
Ereignis

Berichtetes
Ereignis

? ? ?

Abb. 1 Formen und

Quellen fehlerhafter

Zeugenaussagen.

1 Wie nahezu alle Heraklit-Deutungen ist diese Interpretation natürlich debattierbar. Überliefert wurde das hier nach Gadamer
(1989, S. 28) zitierte Fragment 101a durch den Geschichtsschreiber Polybios (Polybios, XII, 27). Polybios selbst scheint den zitier-
ten Satz im wörtlichen Sinne verstanden zu haben, denn er verwendete ihn zur Untermauerung der These, dass die Augen ver-
glichen mit den Ohren das schärfere und damit auch das wahrheitsnähere Sinnesorgan seien. Obwohl Polybios mit dieser Deu-
tung nicht alleine steht (vgl. z.B. Finger, 1994, S. 333), sprechen andere überlieferte Fragmente eher dafür, dass Heraklit eine tie-
fere Bedeutung im Sinn hatte, die sich erst auf den zweiten Blick erschließt. Denn Sehen und Hören galten ihm offenbar glei-
chermaßen viel, sofern es sich um eigene Sinneseindrücke handelte: »Wovon es Sehen, Hören, Erfahren gibt, so etwas ziehe ich
vor« (Fragment 55, zit. nach Gadamer, 1989, S. 28). Dagegen war ihm Gesehenes und Gehörtes suspekt, wenn es fremder Wahr-
nehmung entstammte: »Schlechte Zeugen sind den Menschen Augen und Ohren, wenn sie der Sprache unkundige Seelen
haben« (Fragment 107, zit. nach Gadamer, 1989, S. 28). Betrachtet man den eingangs zitierten Satz auf diesem Hintergrund, so
erscheint es als wahrscheinlich, dass Heraklit zum Ausdruck bringen wollte, man solle die Dinge besser mit eigenen Augen
betrachten statt verbalen Darstellungen anderer Personen zu trauen (vgl. auch Patrick, 1888, S. 607).



Glaubhaftigkeitsgutachten üblichen Kriterien zielen
fast ausnahmslos hierauf ab (vgl. z.B. Arntzen, 1993;
Greuel et al., 1998; Sporer & Küpper, 1995; Undeutsch,
1967). Die Rolle von Gedächtnistäuschungen wurde
und wird demgegenüber oft unterschätzt (s. bereits
Stern, 1902, S. 327). Jeder akzeptiert, dass das Gedächt-
nis in dem Sinne »versagen« kann, dass in der Vergan-
genheit verfügbare Informationen später nicht mehr
abrufbar sind. Aber wenn ein glaubwürdiger Zeuge be-
hauptet, ein bestimmtes Ereignis sicher erinnern zu
können, dann scheinen Zweifel an seiner Aussage un-
angebracht. Wie Gerichtsurteile dokumentieren, wird
diese Auffassung nicht nur von juristischen Laien, son-
dern auch von Richtern geteilt (z.B. Loftus, 1979; Spo-
rer, 1992, S. 158; Wells, Luus & Windschitl, 1994,
S. 196).
Dass dies dennoch ein gravierender Irrtum sein kann,
belegen falsche Täteridentifizierungen in besonders
beeindruckender Weise. Ein — wie noch deutlich wer-
den wird — sehr lehrreicher Fall der Falschidentifizie-
rung schloss sich z.B. an die Ermordung des Bankiers
Jürgen Ponto durch ein Kommando der RAF am 30. Ju-
li 1977 an. Nach dem Mord wurde eine Studentin aus
Düsseldorf bei einer Gegenüberstellung sowohl von
der Witwe des Ermordeten als auch von dessen Chauf-
feur als Tatbeteiligte identifiziert. Einige Zeit später
stellte sich allerdings heraus, dass die Identifikations-
urteile falsch gewesen sein mussten. Die Studentin
konnte für den Tatzeitpunkt ein überzeugendes Alibi
nachweisen (Hell, 1993). Dies ist nur ein Beispiel von
vielen möglichen spektakulären Beispielen für Falsch-
identifikationen (vgl. z.B. Sporer & Köhnken, 1990;
Sporer, Köhnken & Malpass, 1996). Konservative
Schätzungen vermuten eine Falschidentifikationsrate
von 0,6 Prozent, realistischere Schätzungen gehen von
bis zu fünf Prozent aus (Fruzzetti, Toland, Teller & Lof-
tus, 1992, S. 18). 
Das geschilderte Beispiel wirft vier Fragen auf. Erstens,
was sind die Quellen fehlerhafter Gedächtnisurteile?
Zweitens, wie kann man Fehlurteile theoretisch erklä-
ren? Welche Rolle spielt dabei die Gedächtnisreprä-
sentation eines Ereignisses, welche Rolle spielen ande-
re kognitive Prozesse, die auf Gedächtnisurteile Ein-
fluss nehmen? Drittens, gibt es Möglichkeiten, die Va-
lidität von Gedächtnisurteilen nachträglich zu evaluie-
ren? Und schließlich viertens, stehen Methoden zur
Optimierung des Gedächtnisabrufs zur Verfügung?
Diese Fragen werden in den folgenden vier Abschnit-
ten behandelt. Abschließend wird dann die Ausgangs-
frage nach der Zuverlässigkeit des Augenzeugenge-
dächtnisses erneut aufgegriffen.

Quellen fehlerhafter Gedächtnisurteile
Alfred Binet (1900) sah in suggestiven Einflüssen die
Hauptursache von Gedächtnisfehlern. Seine Studien
mit Schulkindern zeigten, dass fehlerhafte Gedächtnis-
urteile durch suggestive Frageformulierungen und
Konformitätsdruck in Gruppensituationen drastisch er-
höht werden können. William Stern (1904) stellte sei-
nen Studierenden nichtsuggestive Fragen zu beiläufig
beobachteten Ereignissen, die ein bis drei Wochen zu-

rücklagen. Er fand ebenfalls Fehlerraten bis zu 25%,
wobei die Fehlerquote mit der Dauer des Retentions-
intervalls anstieg. Auffallend viele Fehler waren bei
quantitativen Schätzurteilen zu beobachten, vor allem
bei Zeitschätzungen. Besonders überraschend war,
dass die Fehlerrate bei nachträglich beeideten Aussa-
gen nur knapp unter der unbeeideter Aussagen lag
(Stern, 1902, 1904). 
Sterns Ergebnisse belegen somit, dass auch glaubwür-
dige, hochmotivierte Augenzeugen keine Gewähr für
korrekte Gedächtnisurteile bieten, selbst wenn sug-
gestive Beeinflussungen vermieden werden. Allerdings
muss man im Blick behalten, dass die untersuchten
Gedächtnisinhalte zumeist irrelevante Details betra-
fen. Wie man heute weiß, wird die Reproduzierbarkeit
einer Information umso unwahrscheinlicher, je weni-
ger Aufmerksamkeitszuwendung sie zuvor erfahren
hat. Dies gilt auch dann, wenn es sich um sehr vertrau-
te Informationen handelt. Ein Beispiel ist das Gedächt-
nis für Merkmale gebräuchlicher Geldmünzen. Hierfür
wurden Fehlerraten berichtet, die noch weit über den
von Stern (1902, 1904) beobachteten liegen (Jones,
1990; Nickerson & Adams, 1979). 
Dass kaum beachtete Details eines Ereignisses oder
Objekts später schlecht abrufbar sind, ist weniger er-
staunlich als die Art und Weise, wie sich dies im Ge-
dächtnisurteil niederschlägt. Schon Stern (1904, S. 23)
stellte fest, dass eingeschränkte Aufmerksamkeit in der
Einprägungsphase später nicht unbedingt sehr dürfti-
ge, sondern eher sehr fehlerhafte Erinnerungsurteile
zur Folge hat. Offenbar neigen Personen dazu, mehr zu
berichten, als durch Gedächtnisspuren eines beobach-
teten Ereignisses begründet ist. Hierbei vertrauen sie
implizit auf Schemata und Stereotype, d.h. sie ergän-
zen die Gedächtnisrepräsentation um weitergehende
Informationen, die mit Ereignissen, Personen oder Ob-
jekten des beobachteten Typs normalerweise ver-
knüpft sind oder verknüpft zu sein scheinen. Derartige
wissensgeleitete Urteilsprozesse hat der britische Ge-
dächtnispsychologe Sir Frederic Bartlett (1932) später
als Rekonstruktionen bezeichnet, um sie von rein ge-
dächtnisbasierten Reproduktionen abzugrenzen. Den
Probanden scheint nicht bewusst zu sein, ob ein be-
richtetes Detail nun eine Reproduktion oder eine Re-
konstruktion ist; dies zeigen die hohen Fehlerraten bei
beeideten Aussagen recht klar.
Schon in der Frühphase der Aussagepsychologie wur-
den also zwei wichtige Quellen verzerrter Gedächtnis-
urteile erkannt, nämlich suggestive Einflüsse in der Ab-
rufphase (Binet) und reduzierte Aufmerksamkeitszu-
wendung in der Einprägungsphase (Stern, s. auch
Münsterberg, 1908/1981, S. 37ff.). Eine dritte Quelle —
zwischenzeitliches Geschehen — wurde erst viele Jah-
re später von der amerikanischen Gedächtnispsycholo-
gin Elizabeth L. Loftus aufgedeckt. Sie bewegte sich
zunächst ganz in den Bahnen der Binet´schen Tradition.
Ihre in den siebziger Jahren durchgeführten Experi-
mente begannen typischerweise mit einem Film oder
einer Diaserie über einen Verkehrsunfall (Loftus, 1975;
Loftus & Palmer, 1974; Loftus & Zanni, 1975). Loftus
und Palmer (1974) fragten einige studentische Proban-
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den im Anschluss daran, wie schnell die Autos fuhren
als sie »ineinanderkrachten« (Gruppe 1). Andere Pro-
banden wurden gefragt, wie schnell die Autos fuhren
als sie »aufeinandertrafen« (Gruppe 2). Obwohl beide
Gruppen denselben Film gesehen hatten, lagen die
mittleren Schätzurteile in der ersten Gruppe bei 41
Meilen pro Stunde, in der zweiten Gruppe dagegen
nur bei 34 Meilen pro Stunde. Dieses Ergebnis belegt
erneut den schon von Binet gefundenen Effekt sugges-
tiver Fragen, und es passt auch zu Sterns These, dass
quantitative Schätzurteile besonders fehleranfällig
sind. In einem Punkt gingen Loftus und Palmer aller-
dings über Binet und Stern hinaus: Eine Woche später
wurden die Probanden erneut befragt, nunmehr aber
danach, ob sie zerbrochenes Glas in dem Film gesehen
hätten. Tatsächlich kam zerbrochenes Glas in dem Film
nicht vor. 86% der Probanden aus Gruppe 2 antworte-
ten korrekt mit »nein«, jedoch nur 68% der Probanden
aus Gruppe 1. Offenbar können also auch Informatio-
nen verfälschend wirken, die zwischen dem zu erin-
nernden Ereignis und dem späteren Gedächtnistest
präsentiert werden; dies gilt auch dann, wenn beim
abschließenden Gedächtnistest suggestive Einflüsse
vermieden werden.
Dieses wichtige Ergebnis wurde in den letzten 25 Jah-
ren immer wieder repliziert. Loftus, Miller und Burns
(1978) gaben einer Versuchsgruppe in versteckter Form
nachträgliche Falschinformationen zu einem zuvor be-
trachteten Verkehrsunfall. Stand ein Sportwagen in
Wahrheit vor einem Vorfahrt-Achten-Schild, wurde
später z.B. gefragt »Welche Farbe hatte der Sportwa-
gen, der vor dem Stoppschild stand?«. Mussten die
über das Verkehrsschild irregeführten Probanden spä-
ter entscheiden, ob das Auto in Wahrheit vor einem
Vorfahrt-Achten-Schild oder vor einem Stoppschild
gestanden hatte, neigten sie signifikant häufiger zur
falschen Antwort »Stoppschild« als Probanden einer
Kontrollgruppe ohne nachträgliche Information. Der-
artige Falschinformationseffekte sind besonders stark,
wenn die irreführenden Informationen von anderen
Augenzeugen stammen. Man spricht dann auch von
einem »sozialen Ansteckungseffekt des Gedächtnisses«
(Roediger, Meade & Bergman, 2001). Aber auch Infor-
mationen, die mit dem zu erinnernden Zielereignis in
keinem Zusammenhang stehen, können Gedächtnisur-
teile verfälschen. Hat man etwa eine Coca-Cola-Dose
gesehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, später
fälschlich eine Pepsi-Dose zu erinnern, deutlich er-
höht, wenn man im Anschluss an die Beobachtung der
Dose eine damit unzusammenhängende Geschichte
gelesen hat, in der eine Pepsi-Dose Erwähnung findet
(Allen & Lindsay, 1998).
Eine vierte Quelle falscher Gedächtnisurteile ist Phan-
tasietätigkeit. Ausgelöst wurde die Forschung hierzu
durch Gerichtsverfahren, in denen die gesamte Be-
weislast auf »recovered memories« beruhte. Hierbei
handelt es sich um angeblich wiederbelebte Erinne-
rungen an zuvor verdrängte traumatische Erlebnisse,
z.B. sexuelle Missbrauchserfahrungen. Dem stand häu-
fig die Behauptung der Angeklagten gegenüber, dass
die »wiederbelebten Erinnerungen« in Wahrheit »false

memories« seien, d.h. Scheinerinnerungen an Ereignisse,
die es nie gegeben habe. Tatsächlich ließ sich die Mög-
lichkeit der Induktion von Scheinerinnerungen experi-
mentell nachweisen. Loftus bat erwachsene Proban-
den, sich an vier Kindheitserlebnisse zu erinnern, de-
ren Inhalt zuvor mit nahen Verwandten abgesprochen
worden war. Drei dieser Ereignisse waren wirklich pas-
siert, eines — nämlich das Verlaufen in einem Kauf-
haus als fünfjähriges Kind — war erfunden. Die Pro-
banden konnten sich zu durchschnittlich 68% an die
faktischen Ereignisse erinnern, zu 25% aber auch an
das fiktive Ereignis (s. Loftus, 2000). Ähnliche Resultate
wurden von anderen Forschergruppen berichtet. Es
gelang die Implantierung von Scheinerinnerungen u.a.
an Unfälle verschiedenster Art, an ein Geschenk, das
man am ersten Lebenstag erhalten haben soll, an
Krankenhausaufenthalte, Angriffe von wilden Tieren
und vieles andere mehr (Koriat, Goldsmith & Pansky,
2000). Eine hohe Plausibilität des Ereignisses und eine
hohe Glaubwürdigkeit der suggerierenden Person er-
wiesen sich zwar als förderliche, nicht aber als not-
wendige Bedingungen für das Entstehen von Scheiner-
innerungen.
Je mehr Personen zu Imaginationen neigen oder je
mehr man Imaginationen anregt, z.B. durch gezielte
Instruktionen, suggestive Trauminterpretationen oder
Hypnose, desto höher wird die Rate der Scheinerinne-
rungen (Loftus, 2000). Auch die diagnostische Verwen-
dung »anatomisch korrekter Spielpuppen«, bei denen
die Geschlechtsmerkmale dargestellt sind, kann bei
Kindern Scheinerinnerungen forcieren (Scholz & En-
dres, 1995). Dasselbe gilt für mehrfache Gedächtnis-
prüfungen zum gleichen Sachverhalt (Koriat et al.,
2000). Bei Vorschulkindern genügt bereits die wieder-
holte Instruktion, sorgfältig darüber nachzudenken, ob
ein Ereignis passiert ist, um Scheinerinnerungen an bis
zu 40% vorgegebener fiktiver Ereignisse zu induzieren
(Ceci, Huffmann, Smith & Loftus, 1994). 
Die Möglichkeit, dass durch Psychotherapie Scheiner-
innerungen implantiert werden können, wird von Ge-
richten immer häufiger anerkannt. In den USA wurde
einer Patientin, die über sechs Jahre angeregt worden
war, angeblich verdrängte Erinnerungen an sadistische
Handlungen aufzuarbeiten, ein Schadensersatz von
immerhin 10,6 Millionen US-Dollar zugesprochen (Lof-
tus, 1998).
Die vier beschriebenen Quellen fehlerhafter Gedächt-
nisurteile sind auch bei Täteridentifikationen zu beach-
ten. Ein Gegenüberstellungsverfahren ist suggestiv,
wenn ein Verdächtigter entweder allein oder zusam-
men mit Distraktorpersonen präsentiert wird, die be-
kannte Merkmale des Täters nicht aufweisen (Wells,
1993). Da Augenzeugen bei Mehr-Personen-Auswahl-
verfahren (lineups oder photospreads) zu einer Strate-
gie des relativen Urteils neigen — sie suchen die Per-
son heraus, die dem Gedächtnisbild des Täters am
nächsten kommt — kann ein lineup oder ein photo-
spread mit täterunähnlichen Distraktorpersonen noch
problematischer sein als eine Gegenüberstellung mit
nur einer Person (showup). Dies war z.B. in dem spek-
takulären Verfahren gegen John Demjanjuk der Fall,
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der verdächtigt wurde, mit »Iwan dem Schrecklichen«,
Vorsteher des Vernichtungslagers in Treblinka, iden-
tisch zu sein. Demjanjuks Bild wurde von mehreren
Augenzeugen des Vernichtungslagers aus insgesamt
acht Bildern ausgewählt, ein auf den ersten Blick er-
drückendes Indiz gegen Demjanjuk. Der holländische
Psychologe Willem Wagenaar (1988), der in dem Ver-
fahren gutachtete, legte die gleichen acht Bilder später
25 naiven Probanden vor, die Iwan nicht kannten. Er
sagte ihnen lediglich, dass man einen Mann mit run-
dem Gesicht, einem kurzen, breiten Hals und hoher
Stirn suche — in Büchern und Zeitschriften nachlesbare
Merkmale des KZ-Vorstehers. Alle 25 Pseudozeugen
identifizierten dasselbe Bild wie die wirklichen Augen-
zeugen, ein klarer Hinweis auf den suggestiven Cha-
rakter des Identifikationsverfahrens. 
Ein ideales Gegenüberstellungsverfahren würde aus
Personen bestehen, die dem Tatverdächtigen weder
sehr unähnlich noch ausgesprochen ähnlich sehen.
Vielmehr sollten möglichst alle Distraktorpersonen der
Beschreibung genügen, die durch Augenzeugen gege-
ben wurde (Geschlecht, Hautfarbe, Kleidung, beson-
dere Merkmale etc.). Auch mögliche Maskierungen
sollten bei allen Personen in gleicher Weise realisiert
werden. Es ist bekannt, dass die Maskierung der obe-
ren Gesichtshälfte und das Verändern der Frisur das
Wiedererkennen einer Person stark erschweren (Ellis,
1984). Holistische Instruktionen (z.B. »Wie wirkt die
Person insgesamt?«) haben sich eher bewährt als
merkmalsorientierte Instruktionen (z.B. »Wieviel
Merkmale hat die betreffende Person mit dem Täter
gemeinsam?«) (Ellis, 1984). Die Zeugen sollten außer-
dem darauf hingewiesen werden, dass der tatsächliche
Täter in der Gegenüberstellung möglicherweise gar
nicht auftaucht (Wells, 1993). Ferner scheint eine se-
quentielle Darbietung der Personen mit Abbruch nach
einem positiven Urteil fehlerhafte Identifikationen zu
reduzieren, ohne korrekte Identifikationen zu vermin-
dern (Lindsay & Bellinger, 1999; Wells, 1993). Alle diese
Maßnahmen wirken der problematischen Augenzeu-
genstrategie des relativen Urteils entgegen.
Eingeschränkte Aufmerksamkeitszuwendung kann ein
zweiter Grund für falsche Identifikationsurteile sein.
Typischerweise ist die Aufmerksamkeit auf die überra-
schenden und emotional bedeutsamen Aspekte eines
Geschehens gerichtet, beispielsweise auf eine Waffe.
Dies fördert die Erinnerung an die fokussierten Infor-
mationen, behindert aber das spätere Erinnern von
nichtfokussierten Informationen, z.B. Tätermerkmalen
(Christianson, 1997; Narby, Cutler & Penrod, 1996; Pi-
ckel, 1999; Shaw & Skolnick, 1999). So wird auch ver-
ständlich, dass die Genauigkeit bei der Täteridentifizie-
rung und die Genauigkeit beim Erinnern anderer De-
tails der Situation negativ korrelieren können (z.B.
Wells & Leippe, 1981): Je nach Aufmerksamkeitsfokus
gelingt entweder die Täteridentifizierung oder die Er-
innerung anderer Details besser.
Ein dritter Einflussfaktor ist auch hier wieder zwischen-
zeitliches Geschehen. Im bereits geschilderten Fall des
Ponto-Mordes wurde vor der Gegenüberstellung ein
Photo-Screening durchgeführt, in dem u.a. auch das

Bild der später fälschlich als Mittäterin identifizierten
Studentin vorkam. Die Witwe des Ermordeten, Frau
Ponto, hat hinterher erklärt, dass ihr die Falschidenti-
fikation wohl nicht unterlaufen wäre, wenn man sie
ohne vorheriges Screeningverfahren direkt mit der Stu-
dentin konfrontiert hätte (Hell, 1993). Diese Behaup-
tung ist plausibel: Aufgrund des Screenings wirkte das
Gesicht vertraut, und diese Vertrautheit wurde wahr-
scheinlich auf den Tatkontext fehlattribuiert. Laborex-
perimente belegen diese Möglichkeit. Im Experiment
von Brown, Deffenbacher und Sturgill (1977) wurden
Personen, deren Bilder vor einer Gegenüberstellung
schon einmal durchgesehen worden waren, zu 20%
fälschlich als Täter identifiziert. Personen, deren Bilder
zuvor nicht präsentiert worden waren, wiesen eine
Falschidentifikationsrate von nur acht Prozent auf.
Lichtbildsammlungen und Phantombilder sind also
durchaus problematische Instrumente der Tätersuche
(Franzen & Sporer, 1994).
Sind verbale Täterbeschreibungen eher zu empfehlen?
Sofern es sich um schwer verbalisierbare Eigenschaften
handelt, sind verbale Beschreibungen auch nicht un-
bedenklich, denn sie können die Fähigkeit zur späte-
ren visuellen Täteridentifizierung beeinträchtigen
(Roediger, 1996; Schooler & Engstler-Schooler, 1990).
Dieses Phänomen ist als »verbaler Überschattungsef-
fekt« bekannt geworden. Die klassischen Bildmonta-
gesysteme (Identikit, PhotoFIT; vgl. Cutler & Penrod,
1990) bieten zwar eine Alternative, vernachlässigen je-
doch die Tatsache, dass oftmals nicht Gesichtsmerk-
male, sondern eher relationale Gesichtseigenschaften
von Bedeutung sind (z.B. Hole, George & Dunsmore,
1999). Vielversprechender sind computerbasierte bild-
generierende Systeme, die auch relationale Gesichts-
parameter zu variieren gestatten, insbesondere in Ver-
bindung mit Suchoptionen in digitalisierten Datenban-
ken (Lipton, 1996; Malpass, Sporer & Koehnken, 1996;
Shephard & Ellis, 1996). 

Hypothesen zur Genese fehlerhafter 
Gedächtnisurteile
Wie lassen sich fehlerhafte Gedächtnisurteile theore-
tisch erklären? Grob kann man zwischen zwei Erklä-
rungsansätzen unterscheiden: einerseits Hypothesen,
die irgendeine Form der Gedächtnisbeeinträchtigung
durch interferierende Informationen postulieren, an-
dererseits Ansätze, die Gedächtnisbeeinträchtigungen
bestreiten und andere Urteilsprozesse als ursächlich
ansehen.
Beginnen wir mit den Gedächtnisbeeinträchtigungshy-
pothesen. Loftus ging davon aus, dass neue Informa-
tionen die Gedächtnisrepräsentation des Originaler-
eignisses modifizieren können, und zwar in Form einer
Integration oder »Vermischung« der Gedächtnisspuren
von Originalinformation und neuer Information. Die
Möglichkeit, dass Personen zum Zeitpunkt des Ge-
dächtnistests noch auf separate, unverfälschte Ge-
dächtnisspuren zugreifen können, schloss sie aus, weil
finanzielle Anreize für korrekte Antworten (Loftus,
1979) und sogar indirekte Warnhinweise auf mögliche
Fehler in den nachträglichen Informationen den
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Falschinformationseffekt nicht bedeutsam reduzierten
(Förster, 1994; Green, Flynn & Loftus, 1982). Auf den
ersten Blick starke Evidenz für ihre Hypothese schei-
nen auch Experimente zum Farbengedächtnis zu lie-
fern. Wird ein in Wahrheit grünes Auto später z.B. als
blau bezeichnet, dann wird die Farbe später häufiger
als bläulich-grün erinnert, ganz wie es der Mischfarbe
entspricht (Loftus, 1977). Loftus sprach in diesem Zu-
sammenhang von »blended memories« oder auch
»compromise memories«.
Eine zweite Gedächtnisbeeinträchtigungshypothese
stammt von Bekerian und Bowers (1983). Sie stellten
der Gedächtnismodifikationshypothese von Loftus eine
Abrufbeeinträchtigungshypothese gegenüber. Dem-
nach verändert interferierende Information nicht die
Gedächtnisspur eines Ereignisses, sondern lediglich
deren Abrufbarkeit. Dieser Effekt sollte aufhebbar
sein, wenn man günstige Abrufbedingungen für die
Originalinformation herstellt. Tatsächlich konnten Be-
kerian und Bowers (1983) zeigen, dass der Falschinfor-
mationseffekt verschwindet, wenn man die Reihenfol-
ge bei der Gedächtnisbefragung nicht — wie bei Lof-
tus — zufällig gestaltet, sondern der Chronologie des
Ereignisablaufs folgen lässt. In die gleiche Richtung
weist der Befund, dass indirekte Gedächtnismaße für
die Originalinformation durch nachträgliche Falschin-
formationen nicht beeinträchtigt werden (Dodson &
Reisberg, 1991). Auf der anderen Seite hat sich aber die
Elimination des Falschinformationseffekts durch chro-
nologische Gedächtnistests auch nicht unter allen
Randbedingungen replizieren lassen (Bowers & Beke-
rian, 1984; McCloskey & Zaragoza, 1985).
Eine Abschwächung der Abrufbeeinträchtigungshypo-
these ist die Quellenkonfusionshypothese (z.B. Lind-
say, 1994, S. 32). Demnach kann zwar die Zielinforma-
tion, nicht jedoch die Zuordnung einer Information zu
den verschiedenen Informationsquellen korrekt abge-
rufen werden, so dass sog. Quellenkonfusionen ent-
stehen können. Für diese Hypothese spricht, dass
Falschinformationseffekte umso schwächer werden, je
leichter verschiedene Informationsquellen unter-
scheidbar sind (Allen & Lindsay, 1998; Lindsay, 1990).
Außerdem können Falschinformationseffekte allein
dadurch erheblich reduziert werden, dass man so ge-
nannte Quellendiskriminationstests verwendet (Dod-
son, Koutstaal & Schacter, 2000). Für jede Information
wird hierbei explizit danach gefragt, ob sie a) als Be-
standteil des Originalereignisses erinnert wird, b) als
Bestandteil nachträglicher Informationen, c) als Ele-
ment beider Informationsquellen oder auch d) als Be-
standteil keiner dieser beiden Quellen (z.B. Lindsay &
Johnson, 1989).
Diesen drei Gedächtnisbeeinträchtigungshypothesen
steht die Antworttendenzhypothese von McCloskey
und Zaragoza (1985) als reine Urteilstheorie gegenüber.
Sie basiert auf der Annahme, dass Gedächtnisprozesse
beim Falschinformationseffekt keine Rolle spielen.
Demnach ist die Wahrscheinlichkeit, ein Ereignis und
dessen Quelle korrekt abzurufen, mit und ohne interfe-
rierende Informationen gleich groß. Versagt jedoch der
Abruf, dann hängt das Gedächtnisurteil wesentlich von

der Form der Gedächtnisbefragung ab. Loftus und viele
andere haben Forced-Choice-Tests verwendet, bei denen
zwischen tatsächlich gesehener Information (z.B. Vor-
fahrt-Achten-Schild) und der Falschinformation der Ex-
perimentalgruppe (z.B. Stoppschild) zu wählen war.
Wie Abbildung 2 illustriert, nahmen McCloskey und Za-
ragoza an, dass Personen, welche die Originalinforma-
tion abrufen können, sie im Forced-Choice-Test auch
ankreuzen. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sei mit r be-
zeichnet. Personen, welche die Originalinformation mit
Wahrscheinlichkeit (1-r) nicht abrufen können, müssen
sie dagegen raten bzw. rekonstruieren. Liegt eine nach-
trägliche Information vor und wird diese erinnert, wer-
den viele ratende Probanden geneigt sein, diese auch
als Antwort zu geben, zumal es für sie keinen Grund
gibt, von einem Widerspruch zwischen Original- und
Nachinformation auszugehen.2 Die Wahrscheinlichkeit
b, die Falschinformation »Stoppschild« zu raten, ist da-
her größer als 0,5. In der Kontrollgruppe wird die Rate-
wahrscheinlichkeit bei etwa 0,5 liegen, weil es keinen
Grund gibt, eine der beiden Antwortoptionen zu präfe-
rieren. Wie die Gleichung unten in Abbildung 2 zeigt,
wächst der Falschinformationseffekt unter diesen An-
nahmen mit der Ratewahrscheinlichkeit b.
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Falschinformationseffekt = p (korrekte Antwort) KB - p (korrekte Antwort)EB

= r + 0,5 (1- r) - (r + (1- b) (1- r)) 
= (1- r) (b - 0,5)

Abb. 2 Die Antwort-

tendenzhypothese von

McCloskey und Zaragoza

(1985)

2 Wenn die Vpn explizit veranlasst werden, der Nachinforma-

tion zu misstrauen, dann reduziert dies den Falschinformati-

onseffekt deutlich, ganz wie es nach McCloskey und Zaragoza

(1985) zu erwarten ist (Blank, 1998; Christiaansen & Ochalek,

1983; Förster, 1994).



Zwei Vorhersagen lassen sich aus dieser Gleichung
herleiten. Erstens, verändert man den Gedächtnistest
so, dass die Ratewahrscheinlichkeit b den Wert 0,5 an-
nimmt, dann muss der Falschinformationseffekt ver-
schwinden. Zweitens, Maßnahmen, die die Abruf-
wahrscheinlichkeit r erhöhen, reduzieren gleichzeitig
den Falschinformationseffekt. Im Einklang mit der
zweiten Vorhersage zeigte sich tatsächlich, dass der
Falschinformationseffekt verschwindet, wenn man
Falschinformationen nur zu solchen Details darbietet,
die unmittelbar nach Betrachten des Originalereignis-
ses noch korrekt abrufbar waren (Förster, 1994). Zur
Prüfung der ersten Vorhersage konstruierten McClos-
key und Zaragoza (1985) einen modifizierten Forced-
Choice-Rekognitionstest, der die richtige Antwort
nicht gegen die Nachinformation, sondern gegen eine
völlig neue Information kontrastiert. Wenn wir etwa
als Originalinformation ein Vorfahrt-Achten-Schild
darbieten und in der Nachinformation ein Stoppschild
suggerieren, würde der modifizierte Rekognitionstest
das Vorfahrt-Achten-Schild z.B. gegen ein Durchfahrt-
Verboten-Schild kontrastieren und nicht gegen das
Stoppschild. Es besteht somit keine Möglichkeit mehr,
die Falschinformation als Rateoption zu wählen, so
dass sich das Rateverhalten in Versuchsgruppen mit
und ohne Falschinformation gleich niederschlagen
muss. Formal ausgedrückt: Der Parameter b wird beim
modifizierten Test den Wert 0,5 annehmen. Diese
Prognose wurde in zahlreichen Experimenten bestätigt
(zusammenfassend: Koriat et al., 2000). Ausnahmen
von dieser Regel (z.B. Schreiber & Sergant, 1998) las-
sen sich zumeist durch Suggestiveinflüsse in der Abruf-
situation erklären.

Die nachträgliche Diagnose 
des Wahrheitsgehalts
Wenn die Antworttendenzhypothese im Wesentlichen
zutrifft, dann ist ein Teil der Gedächtnisurteile verläss-
lich — nämlich der auf abgerufenen Informationen be-
ruhende Teil —, ein anderer Teil ist dagegen fragwürdig
— die rekonstruierten bzw. geratenen Informationen.
Wenn man post hoc beides sauber voneinander tren-
nen könnte, wäre ein Kernproblem gedächtnispsycho-
logischer Glaubhaftigkeitsdiagnostik offenbar gelöst.
Die Lösung des Problems scheint unkompliziert zu sein:
Man fragt Augenzeugen einfach, ob sie sich ihres Ur-
teils sicher sind oder nicht. Tatsächlich determinieren
subjektive Konfidenzurteile ganz entscheidend das Ge-
wicht, das Zeugenaussagen in Gerichtsverfahren beige-
messen wird (Luus & Wells, 1994a; Wells, 1993). Fast al-
le hierzu durchgeführten Untersuchungen fanden je-
doch nur äußerst schwache Zusammenhänge zwischen
Konfidenz und Korrektheit. In Falschinformationsexpe-
rimenten unterscheiden sich z.B. korrekt und inkorrekt
antwortende Probanden hinsichtlich ihrer Sicherheit
kaum oder gar nicht (Loftus, Donders, Hoffman &
Schooler, 1989; Zaragoza & Mitchell, 1996). Auch bei
Gegenüberstellungen wurden nur marginale Konfi-
denz-Korrektheits-Zusammenhänge über Augenzeugen
hinweg beobachtet, die zumeist statistisch nicht signi-
fikant waren (Leippe, 1980; Perfect & Hollins, 1996).

Dieser Zusammenhang lässt sich etwas erhöhen, wenn
man nur die Fälle betrachtet, bei denen Augenzeugen
eine positive Täteridentifikation vornehmen, und die
Fälle außer Acht lässt, bei denen keine der zur Auswahl
stehenden Personen als Täter erkannt wird (Sporer,
1992; Sporer, Penrod, Read & Cutler, 1995). Das Artiku-
lieren eigener Gedanken beim Gedächtnisurteil (Dun-
ning & Stern, 1994) und das Betrachten einer Videoauf-
zeichnung der eigenen Zeugenaussage (Kassin, 1985;
Kassin, Rigby & Castillo, 1991) scheinen ebenfalls mit
höheren Korrelationen einherzugehen. Doch auch un-
ter diesen günstigen Bedingungen sind die Konfidenz-
Korrektheits-Zusammenhänge mit 20% bis 25% ge-
meinsamer Varianz bei weitem nicht stark genug, um
auf der Basis von Konfidenzurteilen valide Reproduk-
tionen und fragwürdige Rekonstruktionen hinreichend
verlässlich voneinander trennen zu können.
Einer der Hauptgründe für die schwachen Konfidenz-
Korrektheits-Korrelationen dürfte die Tatsache sein, dass
Variablen, die die Validität des Gedächtnisurteils beein-
flussen, nicht notwendigerweise auch die Konfidenz affi-
zieren, und umgekehrt Variablen, welche die Konfidenz
beeinflussen, nichts mit der Korrektheit des Gedächtnis-
urteils zu tun haben müssen (Leippe, 1980). Die Validität
des Gedächtnisurteils hängt u.a. vom Schweregrad des
beobachteten Verbrechens, von der Dauer der Täterbe-
obachtung und vom Erregungsniveau des Augenzeugen
während des Verbrechens ab (Wells, 1978). Alle diese
Variablen beeinflussen die subjektive Sicherheit kaum
oder gar nicht (Leippe, 1980). Auf der anderen Seite
kann die Konfidenz allein dadurch erhöht werden, dass
eine Aussage wiederholt wird, ganz unabhängig davon,
ob die Aussage faktisch wahr oder falsch ist (Hertwig, Gi-
gerenzer & Hoffrage, 1997). Das umgekehrte Phänomen
— Verminderung der Konfidenz bei konstanter Qualität
des Gedächtnisurteils — haben kürzlich Winningham
und Weaver (2000) demonstriert. Sie fanden, dass die
Aufforderung, mehr Details eines Ereignisses zu berich-
ten, die Konfidenz stark reduziert, den Prozentsatz kor-
rekter Aussagen jedoch kaum tangiert.
Soziale Einflussfaktoren sind ebenfalls von großer Be-
deutung (Shaw, Zerr & Woythaler, 2001; Wells et al.,
1994). Die Sicherheit erhöht sich z.B., wenn man er-
fährt, dass andere Augenzeugen denselben Tatver-
dächtigen identifiziert haben, und sie vermindert sich,
wenn man in gegenteiliger Weise informiert wird (Luus
& Wells, 1994b). Allein dadurch, dass Augenzeugen
vor Gericht geladen werden, ihre Aussage beeiden
müssen (Wells & Murray, 1984) oder gebeten werden,
sich Antworten auf eventuelle Fragen in einem Kreuz-
verhör zu überlegen (Wells, Fergunson & Lindsay,
1981), kann man ihre Sicherheit erhöhen. Gleiches gilt,
wenn der vom Augenzeugen identifizierten Person ne-
gative Eigenschaften zugeschrieben werden (Wells,
1993). Die subjektive Sicherheit, einen Mörder korrekt
identifiziert zu haben, wird also z.B. dadurch erhöht,
dass man hinterher erfährt, die identifizierte Person sei
einmal bei einem Taschendiebstahl erwischt worden.
Kurzum: Die Auffassung, dass Konfidenzurteile aus-
schließlich die Stärke oder Klarheit der Gedächtnisre-
präsentation reflektieren, ist sicher falsch.
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Ein statistischer Grund für die niedrigen Konfidenz-
Korrektheits-Korrelationen könnte darüber hinaus in der
eingeschränkten Streubreite der Konfidenzratings lie-
gen. Augenzeugen neigen dazu, niedrige Konfidenzan-
gaben zu meiden. Der Grund ist vermutlich ein »Selbst-
festlegungseffekt«: Sie haben ohne Zwang ein Gedächt-
nisurteil abgegeben. Dies attribuieren sie auf ihre sub-
jektive Sicherheit beim Gedächtnisurteil, denn wären
sie unsicher gewesen, hätten sie das Gedächtnisurteil
auch verweigern können (Wells & Murray, 1984). Auch
die Tatsache, dass Augenzeugen zu ihren Gedächtnisur-
teilen gewöhnlich kein Feedback erhalten, dürfte zur
niedrigen Konfidenz-Korrekheits-Korrelation beitra-
gen, da dies eine adäquate Kalibrierung der Konfidenz-
urteile erschwert (Perfect, Hollins & Hunt, 2000).
Alle bislang geschilderten Untersuchungen beruhen
auf quantitativen Konfidenzratings. Untersuchungen
zu qualitativen Urteilen — etwa dem berichteten Ge-
fühl, ein Gesicht sei einem »sofort in’s Auge gesprun-
gen« (Dunning & Stern, 1994) — zeigen, dass diese Ur-
teile tendenziell mit der Korrektheit des Gedächtnisur-
teils etwas stärker zusammenhängen als Konfidenzra-
tings. Allerdings sind auch hierbei die Zusammenhän-
ge noch zu schwach, um praktisch nutzbar zu sein.
Ähnliches gilt für die Geschwindigkeit des Identifikati-
onsurteils (Dunning & Stern, 1994; Sporer, 1994a; Spo-
rer, 1994b).
Eine in den letzten Jahren häufig eingesetzte Erhe-
bungsmethode ist die auf Endel Tulving (1985) zurück-
gehende Remember-Know-Prozedur. Hierbei wird zu
jeder Gedächtnisaussage eine Angabe darüber ver-
langt, ob man sich (a) an den betreffenden Sachverhalt
bewusst erinnert oder ob man (b) schlicht weiß, dass
es so gewesen sein muss, ohne jedoch Kontextmerk-
male des Ereignisses erinnern zu können. Untersu-
chungen, die mit dieser Methode metakognitiver
Selbsteinschätzung durchgeführt wurden, erbrachten
kein grundsätzlich anderes Ergebnis: Falsche Erinne-
rungen sind ähnlich stark mit dem Erlebnis einer »be-
wussten Erinnerung« assoziiert wie korrekte Erinne-
rungen (Frost, 2000; Koriat et al., 2000; Payne, Elie,
Blackwell & Neuschatz, 1996).

Optimierung der Gedächtnisleistung
Der nachträglichen Evaluation von Gedächtnisurteilen
sind offenbar enge Grenzen gesetzt. Alternativ hierzu
könnte man Maßnahmen zur Verbesserung des Ge-
dächtnisabrufs ergreifen, so dass möglichst wenig
Raum für Rate- und Rekonstruktionseinflüsse ver-
bleibt. Natürlich gibt es im Vorfeld einige mehr oder
minder triviale Methoden der Optimierung von Ge-
dächtnisleistungen (Dodson et al., 2000). Hierzu zählt
die Lenkung der Aufmerksamkeit auf später zu erin-
nernde Informationen, deren intensive Verarbeitung,
die Verkürzung des Retentionsintervalls und die Mini-
mierung interferierender Informationen. Das Problem
ist, dass alle diese Maßnahmen Einflussgrößen betref-
fen, die beim ersten Kontakt mit dem Augenzeugen
gewöhnlich schon in der Vergangenheit liegen. Die
verbleibenden Maßnahmen sind auf die Abrufsituation
beschränkt. 

Während es sich als relativ leicht herausgestellt hat,
den Abruf von Fakten zu verbessern, stellte die gleich-
zeitige Minimierung von geratenen Antworten ein
größeres Hindernis dar. Oft stellte sich heraus, dass ei-
ne abruffördernde Maßnahme — z.B. die schlichte
Aufforderung, mehr Details zu berichten (Winningham
& Weaver, 2000) oder die Instruktion, ein beobachte-
tes Geschehen noch einmal mental zu imaginieren
(Bekerian, Dennett, Hill & Hitchcock, 1992) — tatsäch-
lich zu mehr korrekten, aber leider auch zu mehr fal-
schen Erinnerungsurteilen führt. Andere Maßnahmen
mit vergleichbarer Wirkung sind Anreizerhöhungen für
Faktenreproduktion (Dasgutpta, Fisher, Hines & Lar-
son, 1996), die mehrfache Wiederholung der Zeugen-
befragung und die Verwendung von Hypnose in der
Abrufsituation (Dwyan & Bowers, 1983).
Allerdings konnten einige Maßnahmen identifiziert
werden, die nicht mit einer Erhöhung von falsch-posi-
tiven Gedächtnisurteilen einhergehen. Zusammenge-
fasst sind sie in einer Technik der Zeugenbefragung,
die als »Kognitives Interview« bekannt geworden ist
(Fisher, Geiselman, Raymond, Jurkevich & Warhaftig,
1987; Geiselman, Fisher, MacKinnon & Holland, 1985). 
Diese Technik basiert auf vier Prinzipien:
■ 1) Der Augenzeuge wird gebeten, sich mental in den
Tatkontext hineinzuversetzen, und zwar nicht nur in
den räumlichen Kontext, sondern auch in den eigenen
psychischen Zustand zum Tatzeitpunkt. 
■ 2) Alles Abrufbare ist zu berichten, auch wenn es
unzusammenhängend und bruchstückhaft erscheint.
■ 3) Das Geschehen ist in unterschiedlichen Reihen-
folgen darzustellen.
■ 4) Der Bericht sollte aus verschiedenen Personen-
perspektiven erfolgen.
Die ersten beiden Prinzipien zielen auf eine möglichst
große Überlappung zwischen ursprünglichem Gesche-
hen und Abrufkontext ab. Nach der Theorie Enkodie-
rungsspezifität (Tulving, 1983) gilt, dass nicht isolierte
Informationen, sondern Ereignisse in einem bestimm-
ten Kontext abgespeichert werden. Je mehr dieser
Kontextelemente in der Abrufsituation wieder präsent
sind, desto leichter fällt der Abruf. Einen abruferleich-
ternden Effekt haben auch die Prinzipien drei und vier.
Sie stellen sicher, dass möglichst viele unterschiedliche
Abrufhilfen für das Erlebte vorliegen (Baddeley, 1997;
Tulving, 1983).
Das Kognitive Interview liefert etwa 25% bis 35% mehr
korrekte Gedächtnisurteile als Standardinterviews, oh-
ne falsche Gedächtnisurteile nennenswert zu erhöhen
(Geiselman & Fisher, 1997; Ginet & Py, 2001). Zur Zeit
scheint also das Kognitive Interview bei erwachsenen
und jugendlichen Augenzeugen die Befragungsmetho-
de der Wahl zu sein. Diese Aussage gilt nicht unbedingt
für Kinder, für die sich das Kognitive Interview als we-
nig wirksam erwiesen hat (Greuel et al., 1998, S. 71ff).

Fazit
Wie zuverlässig ist das Gedächtnis des Augenzeugen?
Die Antwort auf diese Frage muss aus heutiger Sicht
lauten: Das Gedächtnis des Augenzeugen ist besser als
sein Ruf. Wie die Befunde zur Antworttendenzhypo-
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these zeigen, begründet der Nachweis suggestiver Ein-
flüsse im Retentionsintervall nicht automatisch Zweifel
an der Glaubhaftigkeit einer speziellen Zeugenaussage.
Sofern ein Abruf gespeicherter Informationen vorliegt,
scheint die Aussage frei von verfälschenden Einflüssen
zu sein. Verfälschende Einflüsse greifen nur dann,
wenn eine Rekonstruktion nicht abrufbarer Informa-
tionen stattfindet. 
Was bedeutet das für die Glaubhaftigkeitsbeurteilung
aus gedächtnispsychologischer Sicht? Zunächst einmal
müssen ideale Abrufbedingungen hergestellt werden,
im Regelfall mit dem Kognitiven Interview. Darüber
hinaus sollten bekannte Gesetzmäßigkeiten erfolgrei-
chen Gedächtnisabrufs (Baddeley, 1997; Bredenkamp,
1998) mehr Beachtung finden als das bislang der Fall
war. Bestimmte Teile der Zeugenaussage müssen auf-
grund gedächtnispsychologischer Erkenntnisse als
wahrscheinlich rekonstruiert gelten, z.B. Aussagen
zum Wortlaut eines Gesprächs, das längere Zeit zurück-
liegt (Bredenkamp & Erdfelder, 1996). Ein Beispiel hier-
für ist der Bericht des Augenzeugen John Dean, der in
der Watergate-Affäre eine zentrale Rolle gespielt hat.
Die von Dean reproduzierten Gespräche mit Nixon
konnten zunächst nicht überprüft werden. Später wur-
den dann doch noch Tonbandmitschnitte gefunden. Es
stellte sich heraus, dass der Augenzeuge zwar dem
Sinn nach korrekt erinnert hatte, jedoch auch zahlrei-
che fehlerhafte Aussagen zu Protokoll gegeben hatte,
die in charakteristischer (für ihn vorteilhafter) Weise
vom tatsächlichen Gesprächsverlauf abwichen (Neis-
ser, 1981). Seine Erinnerung war also in großen Teilen
eine Rekonstruktion des Gesprächs auf dem Hinter-
grund seines Selbstkonzepts.
Ebenfalls problematisch sind Aussagen zu peripheren
Details oder zu Zeitintervallen. Bei Zeitschätzungen ist
generell eine starke Tendenz zur Überschätzung ereignis-
reicher Zeitintervalle zu beobachten. Aus diesem Grun-
de werden Zeitabläufe bei Verbrechen in der Regel deut-
lich zu lang eingeschätzt (Fruzzetti et al., 1992, S. 23).
Andere Teile der Zeugenaussage können aus gedächt-
nispsychologischer Sicht als eher zuverlässig gelten.
Hierzu zählen etwa Identifikationsurteile zu Personen,
die dem Augenzeugen bereits während des Tatgesche-
hens wohl bekannt waren (Bahrick, Bahrick & Wittlin-
ger, 1975) oder Aussagen über schema-atypische
Aspekte des berichteten Geschehens (Bredenkamp &
Erdfelder, 1996; Erdfelder & Bredenkamp, 1998; Graes-
ser & Nakamura, 1982). Auch spontane Aussagen über
Details, die für den Zeugen persönlich wichtig waren,
sind in der Regel zutreffend. Im Allgemeinen führen
überraschende Ereignisse, die von hoher persönlicher
Relevanz sind und mit einem hohen Erregungsniveau
einhergehen, zu so genannten »flashbulb memories«
(Brown & Kulik, 1977). Flashbulb memories haben ei-
nen sehr anschaulichen, visuellen Charakter und sind
in der Regel auch nach längeren Retentionsintervallen
noch recht zuverlässig (vgl. jedoch McCloskey, Wible
& Cohen, 1988). Anschauliche Erinnerungen an Details
erlebter Unfälle oder Verbrechen sind von diesem Typ.
Folglich kann man ihnen eher trauen als Erinnerungen
an alltägliche Ereignisse.

Die Kenntnis gedächtnispsychologischer Gesetzmäßig-
keiten ermöglicht uns eine bessere Unterscheidung
von reproduzierten und rekonstruierten Aspekten der
Zeugenaussage als metakognitive Urteile des Augen-
zeugen (vgl. auch Christianson, 1997). Allerdings kann
es im Einzelfall schwierig sein, allein aufgrund publi-
zierter Forschungsresultate zu entscheiden, wo die
Grenze zwischen glaubhaften und nicht mehr glaub-
haften Gedächtnisurteilen genau zu ziehen ist. In sol-
chen Fällen bleibt die Methode des fallbezogenen Ex-
periments (Fabian, Greuel & Stadler, 1997): Man stellt
die Bedingungen des Augenzeugen für mehrere ver-
gleichbare Probanden feldexperimentell nach und
prüft, welcher Anteil dieser Probanden nach dem inte-
ressierenden Retentionsintervall noch in der Lage ist,
die beobachteten Ereignisse wahrheitsgemäß wieder-
zugeben, ggf. unter experimenteller Variation mehre-
rer hypothetischer Szenarien. Diese experimentelle
Methode der Glaubhaftigkeitsdiagnostik ist zwar recht
aufwendig, scheint mir jedoch unverzichtbar zu sein,
wenn die Glaubhaftigkeitsfrage aufgrund publizierter
Forschungsresultate nicht entschieden werden kann.
Es kann jedenfalls nur eindringlich davor gewarnt wer-
den, metakognitive Urteile des Augenzeugen als Sub-
stitut für empirische Fakten zu verwenden.
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Im vorliegenden Beitrag werden vier Hauptquellen
verzerrter Gedächtnisurteile von Augenzeugen identi-
fiziert und aktuelle Hypothesen zur Genese fehlerhaf-
ter Gedächtnisurteile vorgestellt. Vorliegende Befunde
stützen ein Modell, das die Gedächtnisrepräsentation
eines beobachteten Ereignisses als relativ robust ge-
genüber verschiedenen Einflussfaktoren ausweist. Falls
allerdings Detailinformationen nicht mehr abrufbar
sind, werden Gedächtnisurteile durch Rekonstrukti-
onsprozesse beeinflusst, in die auch nachträglich auf-
genommene, vom faktischen Sachverhalt u.U. abwei-
chende Informationen verfälschend einfließen können.
Aufgezeigt wird, dass die Post-hoc-Diagnose der Qua-
lität eines Gedächtnisurteils anhand metakognitiver
Urteile des Augenzeugen auf erhebliche Probleme
stößt. Allerdings wurde mit dem »Kognitiven Inter-
view« eine Technik der Zeugenbefragung entwickelt,
welche den Einfluss rekonstruktiver Prozesse durch
optimale Gestaltung der Abrufbedingungen für die
Zielinformationen minimiert. Der Beitrag schließt mit
Empfehlungen zur Glaubhaftigkeitsbeurteilung aus ge-
dächtnispsychologischer Sicht.
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